
   

Vorlage Nr.: V/188/2020 

 

Anlagen 

  

 

Az.:   

Datum: 16.09.2020 

 

 

 

 

 

Betreff:  

Haushalt 2020 - Überplanmäßige Mittel für das BSZ Tauberbischofsheim 

 

 

Beratungsfolge Termin Status 

Verwaltungs- und Finanzausschuss  öffentlich 

 

 

Beschlussantrag: 

Zusätzliche Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) 

Tauberbischofsheim in Höhe von 20.000,00 € werden als überplanmäßige Ausgaben 

genehmigt. 

 

 

 

Der Vorsitzende des Kreistages 

Landrat Reinhard Frank 
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1. Sachverhalt 

 

Am 19.02.2020 kam es an der Sporthalle des BSZ Tauberbischofsheim zu einem 

Wassereinbruch und dadurch zu einem Totalschaden des Sportbodens. 

 

Die Kosten für die Erneuerung des Bodens werden vom Sachversicherer übernommen. Für 

die Beseitigung der Schadensursache und die Verbesserung der Dachentwässerung 

insgesamt sowie für die sich nach Ausbau des Sportbodens anbietende Erneuerung der 

verbrauchten Geräteraumtore wurden durch das AfI Aufträge in Höhe von ca. 26.000 € 

vergeben. 

 

Für weitere Kleinmaßnahmen am Beruflichen Schulzentrum Tauberbischofsheim wurden im 

bereits laufenden Jahr die übrigen Mittel des frei verfügbaren Unterhaltes ausgeschöpft; im 

Haushalt 2020 standen nicht maßnahmengebundene Unterhaltsmittel in Höhe von 38.000 € 

zur Verfügung. 

 

Gem. CDU-Antrag vom 18. November 2019 ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 

anderen Kostenstellen nicht möglich. Nicht vorhersehbaren Kleinreparaturen, die im 4. 

Quartal anfallen, können ohne eine weitere Mittelfreigabe nicht durchgeführt werden.  

 

 

2. Alternativen/Anträge/Anfragen 

 

Alternative: Keine Reparaturen im 4. Quartal, alle Maßnahmen werden ins 1. Quartal 2021 

geschoben. 

 

 

3. Klimarelevanz 

 

Einschätzung der Klimarelevanz: 

Auswirkungen auf 

den Klimaschutz 
positiv  keine  negativ  

 

 

Bei positiven und negativen Auswirkungen des Beschlusses bzw. der Maßnahme auf den 
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Klimaschutz: 

Treibhausgas(THG)-Ausstoß in CO2-eg 

Erhebliche 

Reduktion  

Geringfügige 

Reduktion  

Geringfügige 

Erhöhung  

Erhebliche 

Erhöhung  

 

 

4. Finanzielle Auswirkungen 

 

Die Verwaltung geht davon aus, dass die Mittel in Höhe von 20.000,00 € an den 

Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden, Sachkonto Pellets/Hackschnitzel, eingespart werden 

können. Dadurch wird der Gesamthaushalt nicht belastet. 

 

 

Verfasser/-in:  G. Stumpf-Virsik 

Bereich/Amt:  Amt für Immobilienmanagement 

Dezernatsleitung:    Landrat R. Frank 

 

 


	Anlage
	Datum
	Ostatus
	Nummer
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_VOTEXT6
	Sachverhalt
	SMC_BM_VOTEXT5
	FAuswirkung

